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1. Teilnahmebedingung 
 
Die Geschäftsbedingungen gelten für die Kessler Akademie und alle Teilnehmer/-innen während der vertraglich festgelegten Dauer der Maßnahme und solange sie die Maßnahme absolvieren. Diese 
Bedingungen gelten, soweit nicht andere rechtlich bindende Regelungen, insbesondere solche der Arbeitsverwaltung, entgegenstehen. Abweichende Abmachungen bedürfen der Schriftform. 
 
2. Voraussetzungen zur Teilnahme 
 
Über die Voraussetzungen und Eignung zur Teilnahme entscheidet die Kessler Akademie auf Grund der für die angestrebte Maßnahme verbindlichen Zugangs- und Lernvoraussetzungen auf der Basis des 
Beratungsgespräches (bzw. der Eignungsfeststellung). 
 
3. Maßnahmenangebote / Absage von Veranstaltungen / Wechsel der Dozenten 
 
Die Ausbildungsinhalte entsprechen der zu Beginn der Maßnahme gültigen Beschreibung und dem Angebot. Gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben werden eingehalten. Terminliche Veränderungen und 
Ergänzungen des Maßnahmenablaufs bleiben vorbehalten. Vorrangig und maßgeblich ist die Erreichung des Ausbildungszieles.  
Die Kessler Akademie hat das Recht, bei mangelnder Beteiligung oder sonstigen zwingenden Gründen die Maßnahme abzusagen. Sobald ein Grund für eine 
Absage vorliegt, werden die Teilnehmer/-innen von der Kessler Akademie hiervon schriftlich in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte Entgelte werden zurück erstattet. 
Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. Die Kessler Akademie behält sich vor Raum und Dozent der Veranstaltung aus betrieblichen oder personellen Gründen zu ändern. Diese 
Änderungen berechtigen die Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Entgelts, sofern sie ihnen 
unter Berücksichtigung der Interessen der Kessler Akademie zumutbar sind. 
 
4. Anmeldung und Rücktritt 
 
Durch das Ausfüllen des Online-Formulars, der Zusendung eines Anmeldefaxes oder sonstiger schriftlicher Bestätigung sowie einer telefonischen Anmeldung bieten Sie der Kessler Alademie den Abschluss 
eines Seminarvertrages an. Durch eine schriftliche Bestätigung (E-Mail oder Post) dieser Anmeldung durch die Kessler Akademie kommt einrechtsgültiger Vertrag zustande. Die Anzahl der Seminarteilnehmer/ 
-innen ist begrenzt. Die Berücksichtigung der Anmeldung erfolgt nach ihrem zeitlichen Eingang.  
 
Ein Rücktritt von der Maßnahme ist nur schriftlich gültig. Von Maßnahmen, zu denen Unternehmen Beschäftigte aus ihrem Haus oder Teilnehmer/-innen sich eigenständig schriftlich oder durch Einreichung von 
Bildungsgutscheinen der BA angemeldet haben, können diese bis spätestens 14 Kalendertage vor Maßnahmenbeginn oder innerhalb von 14 Kalendertagen nach Anmeldung, sofern die Maßnahme dann noch 
nicht begonnen hat, ohne Angabe von Gründen zurücktreten.  
Teilnehmer/-innen, bei denen entgegen der Erwartung eine Förderung durch die Bundesanstalt für Arbeit nicht erfolgt, haben generell ein außerordentliches Rücktrittsrecht, so dass ihnen keine Kosten 
entstehen.  
Bei vorzeitigem Ausscheiden wegen Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses (unbefristet oder befristet auf mindestens 1 Jahr und versicherungspflichtig) entstehen dem/der Teilnehmer/In beim Rücktritt ebenfalls 
keine Kosten.  
 
5. Pflichten der Teilnehmer/-innen 
 
Oberstes Ziel aller Mitarbeiter/-innen der Kessler Akademie ist der Erfolg aller Teilnehmer/-innen. Deshalb ist deren Anweisungen Folge zu leisten. 
Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich am Unterricht regelmäßig teilzunehmen. Die Hausordnung ist eine verbindliche Vorgabe. Zur Verfügung gestellte Unterrichtsräume, Inventar und Lernmittel sind pfleglich 
zu behandeln. Der/die Teilnehmer/-in stimmen der Erfassung von Teilnehmerdaten unter Beachtung des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu. 
 
6. Kündigung 
 
Die Kessler Akademie behält sich das Recht vor, bei wiederholtem oder gröblichem Verhalten des/der Teilnehmers/-in gegen Weisungen oder Anordnungen des  
Dozenten oder der Lehrkräfte den Vertrag zu kündigen. Des Weiteren führt jeder Missbrauch von Alkohol oder illegalen Genussmitteln zur sofortigen Kündigung. 
 
7. Zertifikat 
 
Jeder Teilnehmer/-innen erhält nach dem Seminar ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme. 
 
7. Ferien- / Urlaubsregelung 
 
Auf Grund der Kürze der Maßnahme besteht kein Anspruch auf Urlaub oder Ferien. Abweichende Festlegungen werden maßnahmenbezogen bei Bedarf beim Beratungsgespräch festgelegt und dokumentiert. 
 
8. Zahlungsbedingungen 
 
Die Teilnehmergebühren werden anhand des vorgelegten Bildungsgutscheines direkt mit der zuständigen Agentur für Arbeit verrechnet und sind umsatzsteuerfrei. 
Die Gebühr für die Maßnahme ist, sofern keine Leistungen Dritter betroffen sind, spätestens bis zu Beginn der Maßnahme zu zahlen.  
 
9. Datenspeicherung 
 
Persönliche Daten, die zur Durchführung der Veranstaltung und zum Ausstellen der Zertifikate benötigt werden, werden unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDGS) mittels EDV 
verarbeitet und gespeichert. Mit seiner Anmeldung zu einem Seminar erklärt sich jeder Teilnehmer/-in einverstanden, dass seine Daten zum Zwecke der Werbung für Produkte und Dienstleistungen der Kessler 
GmbH verwendet werden dürfen. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. 
 
10. Haftung / Nebenabrede 
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, wenn nicht der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten der Kessler Akademie oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. Nebenabreden 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Kessler Akademie haftet nicht für Verlust, Beschädigungen oder Diebstahl von Gegenständen aller Art. 
 
11. Salvatorische Klausel 
 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Ergänzend gelten in diesem Fall die gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
11. Gerichtstand / Erfüllung 
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertragsverhältnis ist das für die Kessler GmbH zuständige Gericht, wenn der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
 
Erfüllungsort für alle gegenseitigen Ansprüche ist Bad Buchau.  
 
Kontakt und Beratung 
 

Franz Kessler GmbH   Tel.: +49 (0) 75 82 / 809-0 
Kessler Akademie    Fax: +49 (0) 75 82 / 809-170 
Franz Kessler Straße 2  akademie@franz-kessler.de 
D- 88422 Bad Buchau   www.franz-kessler.de 


